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ZEITHENERKLAR UNG
A. Fiir die Festsetzunqen

Art der baulichen Nuizung

MD Dorf gebiet

Maß der bautichen Nutzung

ll=lD

0,1*

2 Vottgeschosse als Höchstgrenze, wobei das 2.Vottgeschoss
im Dach Iiegen muss

Grundf [ächenzahI hijchstzutässig

Gescho0f [ächenzahI höchstzu[ässig

max. 2 Wohnungen je Wohngebäude

Die 6eme

die Bete
Form' bl

Rathaus
Der Enlr *

in der Fa

vom 2'.I.: -

Zum Enf*
in del. Ei:

in de. I=

Die Eer:e

Beba"-i,
Abs. i ia

Mii' c:- :
Rie:s -- a

am 11.: -
Die ie:a-
yir[«sar r
gere-* :

1'I
cor

@@
2Wo

Bauweise

GestaItung

SD

offene Bauweise (§22, Abs. 2 BauNV0)

nur Einzethäuser zu[ässig

Baugrenze; die Abstandsf[ächenregetungen
nach BayB0 Art.6 und 7 sind zu beachten

der bautichen Antagen

Für a[[e Hauptgebäude wird festgesetzt,
Sattetdach, Dachneigung L2-L8'

o

A

Verkehrsftächen

dffenttiche Verkehrsftäche mit Straßenbegrenzungslinie
besiehend

Sonstige, Fesf setzungen

I I I Grenze des räumlichen Gettungsbereiches des Bebauungsptanes

Bebauunqsplanes

B. Für die Hinweise

Fturstücksnummetn

bestehende Haupt- und Nebengebäude

Maßzahl in m

Bäume und Sträucher zu erhatten

FuBweg

>-^--=- bestehende Fturstücksgrenzen

/t ao{

1545



Gemeinde
Oberndorf/Lech

Landkreis Donau - Ries

Satzung

der Gemeinde oberndorf/Lech zur Bebauungsplanänderung für das Baugebiet ,,An

der Riedstraße - Anderung 1".

Die Gemeinde Oberndorf/Lech erlässt aufgrund des §2 Abs' (1) Satz 1 und der §9'

§10 und §'13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 24.06.2004 (BGBI. lS. 1359), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 22.04.1993 (BGBI. ls.466), derArt' 89Abs' (1)

Nr. 17 und Art. 91 der Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 04.08 .1gg7 (GVBI. S. 443) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den

Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.A8.1998 (GVBI'

S. 746) folgende Bebauungsplanänderung als Satzung:

1. lnhalt des BebauungsPlans

(1) Für den Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung der Gemeinde Obern-

dorf/Lech gilt der von Dipl. lng. (FH) Marcus Kammer, Stadtmühlenfeld 26'

86609 DonauwÖrth, ausgearbeitete Bebauungsplan vom 14' Januar 2005'

Der Bebauungsplan besteht aus der Bebauungsplanzeichnung, den daneben

vermerkten Zeichenerklärungen, der satzung (Textteil) sowie der Begrün-

dung. Auf den umweltbericht kann nach §'13 Abs. 3 abgesehen werden'

(2) Außer den Festsetzungen in der Bebauungsplanzeichnung gelten die nach-

stehend aufgeführten Festsetzungen'

2. Inkrafttreten

Der Bebauungsplan tritt mit seiner Bekanntmachung nach § 10 Abs' 3 BauGB

in Kraft. Der Bebauungsplan ,,Baugebiet an der Riedstraße", genehmigt am

03.1 1 .'1976, verliert gleichzeitig für den überplanten Bereich seine Rechtskraft'
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3. Art der baulichen Nutzung

(1) Der Planbereich wird als Dorfgebiet (MD) im Sinne des §5 der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) festgesetzt.

Die Zulassung von Schank- und Speisewirtschaften, VergnÜgungsstätten und

Tankstel le wird ausgeschlossen.

(2) Beiderseits der Pfarrer - Heldwein - Str. sind nur Wohngebäude zulässig.

4. Maß der baulichen Nutzung

(1) Die in der Bebauungsplanänderungszeichnung eingetragenen Grund- und

Geschossflächen gelten als Höchstgrenze und dürfen nicht überschritten

werden.

(2) Die Zahl der Vollgeschosse wird mit maximal 2 festgelegt. Bei der Festlegung

ll=lD muss das a,veite Vollgeschoss im Dachgeschoss liegen.

(3) Die Anzahl der Wohnungen wird auf 2 Wohnungen je Wohngebäude be-

grenzt.

5. Bauweise, Baugrenzen

(1) lm Planbereich gilt die offene Bauweise.

(2) Die Garagen, überdachte Stellplätze (,,Carports") und etwaige Nebengebäude

sind innerhalb der Baugrenzen zu errichten. Ausnahmsweise kÖnnen Garagen

mit etwaigen Nebengebäuden auch an anderer Stelle errichtet werden, wenn

dadurch Verkehrsbelange und die beabsichtigte Gestaltung des Straßenbildes

nicht beeinträchtigt werden.

(3) Bei beidseitigem Grenzanbau der Garagen und Nebengebäude sind diese

giebelseitig zur Grundstücksgrenze zu errichten. Die Garagen einschließlich

der Nebengebäude auf beiden Grundstücken müssen die gleiche Dachnei-

gung aufiryeisen. Traufseitig darf an die Grundstücksgrenze nur bei einseiti-

gem Grenzbau angebaut werden.
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6. Geländeveränderungen

(1) Die Gebäude sind dem natürlichen Geländeverlauf bzw. dem geplanten Stra-

ßenniveau anzupassen.

(2) Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf nicht mehr als 0,50 m über

Oberkante Fahrbahn (Achse) liegen.

(3) Das natürliche Gelände darf nicht durch Auffüllung oder Abtragung wesentlich

verändert werden. Auffüllungen sind großflächig anzugleichen'

7. Gestaltung der Gebäude

(1) Für die Wohngebäude sind nur Satteldächer zulässig. Bei den Hauptgebäu-

den ist die Firstrichtung Ost - West einzuhalten. Die Dachneigung muss zwi-

schen 42" und 48" liegen. Die Dacheindeckung hat mit Dachziegeln oder Be-

tondachsteinen in rotem Farbton zu erfolgen.

Für Garagen sind neben Satteldächern auch Pult - und Flachdächer zugelas-

sen.

(2) Der First ist immer mittig über die Längsseite des Gebäudes zu führen.

Zwerchgiebel und Zwerchhäuser sind zulässig mit einer Gesamtlänge vonl/3

der Trauflänge. Sie sind mit einem Giebel abzuschließen. Die Tiefe der

Zwerchhäuser darf max.2,A m betragen.

Firste von Nebengebäuden müssen am Firstpunkt mindestens 1,0 m tiefer an-

gesetzt werden wie der First des Hauptdaches.

(3) Die Höhe von Kniestöcken gemessen von O.K. Rohdecke bis Schnittpunkt

Außenkante Mauerwerk mit UK Sparren darf 0,60 m nicht Übersteigen.

(4) Untergeordnete Nebengebäude können mit Sattel- , Pult- oder Flachdächern

bei entsprechender Eindeckung ausgefÜhrt werden.

(5) Nebenanlagen bis 8 m2 im Sinne von §14 BauNVO sind auch auf den nicht

überbaubaren GrundstÜcksflächen zulässig.
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8. Garagen, Stellplätze und Zufahrten

(1) Zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der Garage ist ein mindestens

5,00 m tiefer Vorplatz zu errichten. Dieser Stauraum darf nicht eingefriedet

werden.

(2) Je Wohneinheit sind aruei Stellplätze nachzuweisen.

9, Einfriedungen

(1) Die Höhe der Einfriedungen darf 0,90 m nicht überschreiten. Die hÖchstzuläs-

sige Zaunsockelhöhe wird mit 0,20 m über ausgebauter Wohnstraße festge-

setzt.

(2) Längs der öffentlichen Wege sind die Einfriedungen aus senkrechten Latten

herzustellen. Die Latten sind vor den Stützen vorbeizuführen.

(3) Für Einfriedungen zwischen den Grundstücken sind Maschendrahtzäune auch

zugelassen.

10. Maßnahmen zum schutz von Natur und Landschaft

(1) Befestigte Flächen
private Flächen für das Parken von Fahrzeugen, sowie sonstige befestigte

Flächen auf den Baugrundstücken (Garagenzufahrten etc.) dürfen nur mit

wasserdurchlässigen Belägen befestigt werden (2.B. Schotter, Schotterrasen,

Rasengittersteine, Pflastei mit Fuge). Der nicht versickerbare Rest ist in an-

grenzende Pflanz- und Rasenflächen abzuleiten'

(2) Dachflächenwasser
Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen ist auf den Bau-

grundstücken zu versickern.



11. Verfahrensablauf

Die Gemeinde Oberndorf/Lech hat die öffentliche Auslegung des Planentwurfes und

die Beteiligung der Bürger nach §3, Abs. 1 BauGB am 12-O4.2005 durchgeführt. _
Form: öffentliche Bekaäntmachung im Amtsblatt und öffentliche Auslegung im Rat-

haus.
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung für das Baugebiet ,,An der Riedstraße -
Anderung l" in der Fassung vom 14. Januar 2005 wurde mit der BegrÜndung nach

§3, Abs.2 BauGB vom 21.04.2AO5bis27.05.2005 im Rathaus der Gemeinde O-

berndorfilech öffentl ich ausgelegt.

Zum Entwurf der Bebauungsplanänderung für das Baugebiet ,,An der Riedstraße -
Anderung 1,, in der Fassung vom 14. Januar 2AO5 wurden die Träger öffentlicher Be-

tange g*äaß §4 BauGB in der Zeit vom 21.04.2005 bis 27.05.20CI5 beteiligt.

Die Gemeinde Oberndorf/Lech hat mit Beschluss des Gemeinderates vom

17.01.2005 die Bebauungsplanänderung für das Baugebiet ,,An der Riedstraße -
Anderung l" gemäß §10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Oberndorf/Lech, den 1 8.01 .2005

fi,w fu,
Hubert Eberle, 1. Bürgermeister

Mit der Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung für das Baugebiet,,An der

ni"Jrirrf3" - And"rrngI" in Kraft (§10 Abs. 3 BauGB). Die Bekanntmachung wurde

am 12.04.2005 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Bebauungsplanänderung für däs Baugebiet ,,An der Riedstraße - Anderung l" ist

damit wirksam in Kraft getre-ten, gleichzeitig verliert der Bebauungsplan ,,Baugebiet

an der Riedstraße", g"nähmigt am 03. November 1976, für den überplanten Bereich

seine Rechtskraft.

Oberndorf/Lech, den 30.05'2005

ilfir
Hubert Eberle, 1. Bürgermeister

Der E ntwu rfsverfasser:

Donauwörth, den 14. Januar 2005

ffi
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Gemainde 0bBrndorf

Ldkr- Donau-Bise ..

. SATT UNG
=============

der Gemeinde 0berndorf über den Bebauungsplan für daa
an der Riedstraße" mi&, den,Fr.stck.Nr. 6sB/L, 65af3,
661/L ued 662 der Gemarkung 0berndorfl
Dle Gemeinde 0berndorf erläßt auf Grund der
Bundesbaugesetz .vom 23. Juni 1960 (eCAl. I

sBaugqbiEt

660, 661r...

§§ 9 unq I0 BBou G -
5. 34I) und dae Art*

\-

10? äer Bayer. Bauordnung (gry B0) in dar Fassung der Bakariftt- ,,,,.
maehung uom 1. 0ktober L974 (AUef. S. 513) folgende, vom Landrata- :

amt Donau-Ries mit BestrheLd vowS.ll 7d rur .t6ho"g6Sl ganehotgte Saüaung*-

§1 __.i

(f ) Für das lrBaugabiet an der Biedstra8e,, deq Gemeinde Obarndnrf :.,.
gilt, der von Dipl. Ing. KarJ Karnmer, 8ES Donauuiirth, Kreuzfeld-'
straße 12 ausgs"itfi|?tg. Bebauungspran uom 2s. Juli rg?sr gB- -
ändert am 10. ßIäFT9?E-; tuelcher Bastandteil diesar Satzung ist.

(Z) AuBer den aus .dem Bebauungsplan ereichtlichen Festeetzungen
gelten die nachstehend- aufgeführten Bestimrnungen'

§z
, 'tArt, d.er.,baulishen- Nu,}zurlg , ..:

Das Baugebiet u,ird als Borfgebiet, (mo) im Sinne dee § S Baunutzungso,:.
38) festgeeeäzt. lt.

Einzelne Bareiche uardsn geßr § 5 Abe. ?r5. und 6 BauffUt]'gegliad.erU-::ji1.'
. ; ;rpa _ ,, .".:+(t) Beiders"eits der Straße A sind nur lllohngebäude auläsaiW-aa,.--1.'..;il

(Z) Beiderseits der Straße B sind nur Klein*iadlungen, tandsir*-'=a,.:
schaf tliche Nebeneruarbsbtellen 

" tllohngabäude und Handryertr<abs; -:.:+l§
trieba, die der Uersorgung des GEbiatee dienen" zuläasig-.ir;j"''*

' . '' '':':.-"1t;''''"

§ g ,, '',:;i
ifiaß 9er baulichan Ng.t.zunfl - 

'' 
. ,i'

Oie in § L? Abs. 1 der Baunutzungsuerordnung angegebanen llöchst- ' ':'

uerte für Grundfläehenzahlen und Gascho8flächenzah]en dürfen nicht ,

überschritten uerdan.

\,

Geändert durch den 2. Anderunqsbebauunqsplan vom 09.01 .201 2

Die Geschoßflächenzahl wird für den gesamten
Bebauungsplanes auf 0, 5 festgesetzt.

räumlichen

@ (Eberle)
'l .Bürgermeister

I
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§4
GTöße der Baugrundstücke

Die Baugrundstücka mtissen eine Grö0e von mindeetens 600
sgn.

§s i

Bauueise
(r) rrn Planbereicryfirtt vorbehaltlich des Abs, z dia offene

SB.

qm agfuaL-

Baurql-

(2) Dia GaraEen sind mit etuaigan sonstigen Nabengebäuden an der
Grundstücksgrenze zu errichten" sEueit dies der BebauungsFlan
vorsieht, ulobei bei einseitiger Grenzbsbauung Art..? Abs. 5 

-

Bay B0 einzuhalten ist.
(S) Ausnahmsueise können sie an andarer Stelle errichtet uerden,

u,enn dadurch Uerkehrsbelange und die beabsichtigte ßeataltung
des Straßen- und Ortsbildes nicht beeinürächtigt uerdEn. In
Jedem Fall iet jedoch ein Abstand von

,, Uertehrsflächa' sinzuhalten.

{Z) Das natürliche Ge}ände darf nicht
gung taasnetlich verändart uerden,

§6
5te*lunq dar GFbäu.de

(1) Die Gebäude sLnd den geplanten Straßen anzupass€ror

schoßfußbodenhöhe darf nicht mehr als 0r50 m über
oberkante Iiegen.

5r00 m äur äffEntliehan
1.: -. i:

durch Auffüllung odsr Abtra- :

Die Erdga-.
der Gehuog-

(3) Die Gebäude sind mit der elngetragenen Firetrichtung
1Bn.

zu erstel-

t 
.'.. 

:; ttt,'

(f ) f* ,-."ggptenüen Bäugehiet sind fiir dle Hauptgsbäuderai? ir!' E.e*,. '=,,..:

oder Satteldächer mit Dpeh.-

(2) Bei Hauptgebäuden mit ainem Uollgescho8 mus die Oael,neiU .:'' 
'; !

.,
zrüj.schen 25o und 304 Ilegen. Dachaufbauten slrid nicht zuläe*i.pa

(r).eei'HauptgabäudenmitErdgeschoßundausgabautamDachgeectia#
(+*D) muß die Dachneigung zuischen 48o und 53o liegen. Die
Höhe von Dachaufbauten (Gauben) darf 1r30 m, ihre Länge (durehr
gehend oder Summe der Einzellängen der Dachgauban) ein Drit,tel
dsr Dachlänga nicht überechrelten.

(4) Unlergeordnete Nabengebäude und Garagen können nit Pult- odar.
FIachdächern bei antsprachender Eindeckung aufgeführt uerden.'

(5) Die Häha von l(niestöcken gem€aeen uon 0K Dacka bts §chnit,tpr.rnkl
Außenkante fflauertrerk mit 0K Sparren darf 0,60 m nicht übersteigen.

\-

t-
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(g) Alle Gebäuda aind nit einep Au8enputz zu veraa.hsn* Uii*r

uon el.nzelnan FaaEadenelenenten nlt Kllnker, llaäureteI"n oder
ähnlichelo sind zugalaaeeno Dle Ueruendung uon grelluirkenderr
kontrastierendan Farban ist unzuläesLg,

§8
.E inf riedunqen

(f) Dia Höhe der Einfriedung, einschl. des Sockels darf Orgt] c nl..qht
überschreiten. Dle höchstzuläsoige Sockelhöhe uird mit 28 cn
über. Terrain bzE. ausgebauter UohnstraBe festgelegt. Dl.e Eln- .

f riadung ist an öf f snt,lichan ülegan aus aenkrechten'Latten zu a-r-
stellen, Eobei die Latten vor den 5tützen vorbeizuflihtsn sind.
Die Einfriedung aoll uon det Stra8enseite dan Charakter elnea - -

durchlaufenden Zaunes haben. Grelle Farben dürfen nl.ehL ugrtrBfi*
det üetden.

(Z) fingangstüren und Einfahrtstore sind in solidar Holz- oder lile-.
tallkonstruktion in gleicher Höhe Eie dle Einfriedung auszubil-
den.fingangstürenundEinfahrtstorekönnenmitPfgiIernatyt
45/39 cm betont uerden, Dieses [laß kann llberschritten,oerdanr-
§r6nn aus statiEchah Gründen stärkere Pfeiler notssndlg', eardan -

soLlten o ,.

(3.)Füs5ockeJ.undPfei1erietinderRega1B.etonoderfiIatursteini
maueruerk zu uBrgenden. Unzu.Iäegig ist dte Ueruendung uon

(a) Die Earagenzuf ahrten dürf en nicht eingefriedat uerdan- j . 
,t'i

(S) Die Grundstücke entlang der Staatsst,raße 2A2? und entlang dea 'j
sestlichen Feldueges eind ehne Tär und Tor einzufriedenq,digsgs-'"i:
Silt jed.och a:lcht für die Fl.Nr. 560, solange d.iese noehllaad.wirt:;
ächafllich geoutut wird.. § g . . ,_o*'

Srchidreiegltg .*.' :'i

Die in der BebauungapS.anzaichnung el.ngatragsnen Siehtdraiacks afnA ..iii. .i ,..-,j-:j^r

uon bauliehen und nlcht,baulichen Anlagec Jeder Artl uie §*pflaareuq."';i1
gafir Ablagarungsn uBBr über 0190 rn übEr anli.egander Fahrbtlm,b*r; ].,'.:i

- tj'

Die festgesetzten Grünstre5.fan, die öffentlichen GrÜnfiächen und

der Kinderspielplatz sind mit bodenständigen Geuäehsen lra Einver-
nehmen mit, dera Naturschutzbeauftnagten zu bapflanzen und frai
tuachsend zu belasgen,
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:§tt
Inkrafttreten

' . :,'

Diese Satzung wird. nit ihrer Sekanntmachung gem. § ferBBauG reehts-
verbindlich

obernd.orr, aen . . .l.l'. .rfo.r.4.>. .4t f L . . . .
,#§U,-X,: oberndorr

:-, .

.. '\-.'

.. U
:

fäI'l

o,i#.1i'iil
I,,, iil.1.:'tit'1 :,i

.t

l

ai.

'**;T:i,qffi /1q,*,/
'q-rrl),il'r* nbrand.
1. Bürgermeister

U
\_,/

'-Wä?lY:;:§Y
uusi-i(: r"v. tr.i:. l,;.:.J.{1. aIi;;U::!.1:l-l\{lit.l-:-::...::, Sl.. fi::i.t:gi,:fl!ng
venr 15,:...:-:3 iüCB:. : :;'l;1, i":.i:.ii:rt ;:;t lö vari
4.12.i973 iüitsL. S. Gsti g:n:h:::.-,.i.

Don**rviiii:, d
Land,'atsamt

U,,Popol
lo, doh'l



Bekanntmachung
r 6er Gemeinde Oberndorf a. Lech

Anderung des Bebauungsplanes ,,Baugebiet an der Riedstraße - 2. Anderung"

Der Gemeinderat hat nach erfolgter öffentlicher Auslegung und Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange( hier nur Landratsamt Donau-Ries) in seiner Sitzung am
09.01 .2012 den 2. Anderungsplan zum Bebauungsplan ,,Baugebiet an der
Riedstraße" als Satzung beschlossen.

Die Geschoßflächenzahl wird für den gesamten räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplanes "Baugebiet an der Riedstraßenvereinheitlicht und auf 0,5
festgesetzt.

Der Satzungsbeschluss ist öffentlich bekannt zu machen. Mit der öffentlichen
Bekanntmachung tritt die Satzung zum 10.01.2012 in Kraft.

Oberndorf aft(1
Lt'dU
Eberle

.Lech, '10.01 .2012 Aushang: 10.01 .2012
bis: 24.01.2012

1.8ürgermeister



3.Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oberndorf a. Lech
über den Bebauungsplan für das Baugebiet ,,An der Riedstraße"

Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oberndorf a. Lech vom
24.09.2013 wurden 15 Bebauungspläne durch jeweilige Beschlüsse durch
Anderungssatzungen im Punkt,, Einfriedun§en" angepasst.

Der Beschluss zu den Anderungsatzungen lag in der Zeit vom 02.10.2013 bis
06.1 1 .2013 öffentlich zur Bekanntmachung aus. Einwendungen wurden nicht
erhoben.

§ I (2) der Satzung des Bebauungsplanes,,An der Riedstraße" erhält somit fotgenden

Wortlaut:

,,(2) Längs der öffentlichen Wege sind die Einfriedungen aus senkrechten Latten oder
Stäben herzustellen. Die Latten sind vor den Stützen vorbeizuführen."

Die Satzung tritt somit am 02.10.2013 in Kraft.

Hubert Eberle
(1. Bürgermeister)


